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Regeste

Niederlassungsbewilligung | Bürgerrecht und Ausländerrecht

Erwägungen

E. 1.1
Mit Schreiben vom 12. November 2011 (Postaufgabe 19. November, Eingang 21.
November 2011) erklärte der am 15. Mai 1975 geborene türkische Staatsangehörige
X.________ dem Bundesgericht, er wolle Beschwerde in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten erheben. Aus seinem Schreiben ergab sich, dass der anzufechtende
Entscheid seinen ausländerrechtlichen Status betrifft; einen konkreten Entscheid
bezeichnete er aber nicht. Mit Verfügung der Bundesgerichtskanzlei vom 22. November
2011 wurde er gestützt auf Art. 42 Abs. 3 und 5 BGG aufgefordert, die fehlende Beilage,
d.h. den vorinstanzlichen Entscheid, bis spätestens am 7. Dezember 2011 einzureichen,
ansonsten die Rechtsschrift unbeachtet bleibe. Am 7. Dezember 2011 gelangte ein von
X.________ am 30. November 2011 bevollmächtigter Rechtsanwalt, auf die Verfügung
vom 22. November 2011 Bezug nehmend, an das Bundesgericht. Unter Hinweis darauf,
dass er noch nicht im Besitz sämtlicher Unterlagen sei, ersuchte er darum, die gleichentags
auslaufende Frist um 14 Tage zu verlängern. Am 8. Dezember 2011 gab der
bevollmächtigte Anwalt, nebst weiteren Unterlagen, das Urteil des Appellationsgerichts des
Kantons Basel-Stadt vom 9. September 2011 zu Handen des Bundesgerichts bei der
Schweizerischen Post auf; mit dem Urteil werden der Widerruf der
Niederlassungsbewilligung von X.________ sowie dessen Wegweisung bestätigt. Gestützt
auf die bisher erwähnten Verfahrensschritte eröffnete die Bundesgerichtskanzlei das
Verfahren 2C_1006/2011.

E. 1.2
X.________ hatte die Rechtsschrift vom 12. November 2011 auch beim
Appellationsgericht selber eingereicht. Dieses übermittelte sie am 22. November 2011
zusammen mit seinem Urteil vom 9. September 2011 dem Bundesgericht. Im gestützt
darauf eröffneten Verfahren 2C_951/2011 fällte das Bundesgericht am 25. November 2011
ein Urteil; der Einzelrichter trat im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 BGG auf die
Beschwerde nicht ein, weil sie keine den Anforderungen von 42 Abs. 2 BGG genügende
Begründung enthielt.

E. 2
Anfechtungsgegenstand (Urteil des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 9.
September 2011) sowie Rechtsschrift des vorliegenden Verfahrens 2C_1006/2011 sind
identisch mit den entsprechenden Dokumenten des Verfahrens 2C_951/2011; es geht je um
den selben Rechtsstreit, über den das Bundesgericht mit Urteil vom 25. November 2011



geurteilt hat. Raum für ein neues Urteil besteht in keinerlei Hinsicht, namentlich ist die den
formellen Anforderungen nicht genügende Rechtsschrift innert der am 25. November 2011
ablaufenden Beschwerdefrist (das angefochtene Urteil war am 26. Oktober 2011 eröffnet
worden) nicht ergänzt worden. Es kann damit offen bleiben, ob im vorliegenden Verfahren
2C_1006/2011 die Nichteinhaltung der auf den 7. Dezember 2011 angesetzten Nachfrist
gemäss Art. 42 Abs. 5 BGG zusätzlich zum Nichteintreten geführt hätte; immerhin lag das
angefochtene Urteil im parallelen Verfahren 2C_951/2011 schon seit dem 23. November
2011 (durch die Vorinstanz eingereicht) vor. Das Verfahren 2C_1006/2011 ist in
Anwendung von Art. 32 Abs. 1 und 2 BGG mit Verfügung des Abteilungspräsidenten
abzuschreiben. Es rechtfertigt sich, auf die Erhebung von Kosten zu verzichten (Art. 66
Abs. 1 zweiter Satz BGG).
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